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Maßstab 1 : 1 000 Zu diesem Bebauungsplan gehört ein Grundstücksverzeichnis.Planunterlage: Karte von Berlin 1:1000
Stand: Mai 1999

Textliche Festsetzungen 

1.   Im Allgemeinen Wohngebiet können die der Versorgung des Gebietes dienenden   
      Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe   
      nur ausnahmsweise zugelassen werden.  
 
2.   Im Allgemeinen Wohngebiet sind Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht  
      zulässig. 
 
3.   Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzung. 
 
4.   Abweichend von der festgesetzten Zahl der Vollgeschosse ist in den Allgemeinen  
      Wohngebieten 1, 4 und 5 ein weiteres Vollgeschoss zulässig, wenn es sich  
      hierbei um einen Dachraum handelt, der ein Vollgeschoss ist und wenn die  
      festgesetzte Geschossflächenzahl nicht überschritten wird. 
 
5.   Auf den nichtüberbaubaren Grundstücksflächen der Allgemeinen Wohngebiete  
      sind Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs. 1 BauNVO  
      unzulässig.  
 
6.   Für die Allgemeinen Wohngebiete WA 1, 4 und 5 wird als Bauweise festgesetzt:  
      Abweichend von der offenen Bauweise darf die Länge der Gebäude höchstens 
      18 m betragen.  
 
7.   In den Allgemeinen Wohngebieten ist pro angefangene 400 qm nicht  
      überbaubarer Grundstücksfläche mindestens ein für das  
      Waldbaumsiedlungsgebiet typischer Baum gemäß Pflanzliste mit einem  
      Stammumfang von mindestens 16-18 cm, gemessen in 1,30 m Höhe, zu    
      pflanzen, zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Bei der Ermittlung der Zahl  
      der zu pflanzenden Bäume sind die vorhandenen Bäume von mindestens  
      gleicher Qualität einzurechnen. 
 
8.   Ebenerdige Stellplatzanlagen mit mehr als drei Stellplätzen sind durch Flächen,  
      die zu bepflanzen sind, zu gliedern. Je vier Stellplätze ist ein hochstämmiger,  
      großkroniger Laubbaum gemäß Pflanzliste mit einem Stammumfang von  
      mindestens 16-18 cm, gemessen in 1,30m Höhe, zu pflanzen und zu erhalten.  
      Bei der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Bäume sind die vorhandenen  
      Bäume von mindestens gleicher Qualität einzurechnen. 
 
9.   Die durch Erhaltungsgebot festgesetzten Bäume sind auf Dauer zu erhalten und  
      bei Abgang zu ersetzen.  
 
10. In den Allgemeinen Wohngebieten ist die Befestigung von Wegen und Zufahrten  
      nur in  wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Auch Wasser- und   
      Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau,  
      Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig. 
 
Hinweis: 
 
Bei Anwendung der textlichen Festsetzung Nr. 7 und 8 sind die Arten 
 der Pflanzliste zu verwenden. 
 
      Quercus robur                   Stieleiche 
      Quercus petraea               Traubeneiche 
      Acer platanoides            Spitzahorn 
      Acer pseudoplatanus           Bergahorn 
      Tilia cordata                    Winterlinde 
      Carpinus betulus         Hainbuche 
      Fagus silvatica          Rotbuche 
      Ulmus glabra     Bergulme 
      Ulmus laevis             Flatterulme 
      Corylus avellana     Gemeine Hasel 
      Corylus colurna        Baum-Hasel 
      Sorbus aucuparia       Eberesche 
      Betula pendula      Hängebirke 
      Pinus sylvestris    Gemeine Kiefer      
 

Bebauungsplan XXI-36 
 

für das Gelände zwischen 
Heerstraße/Heesestraße, Ortsteilgrenze zu Kaulsdorf, 

Zimmermannstraße/ Lindenstraße und Fortunaallee sowie 
Abschnitte der Zimmermannstraße/ Lindenstraße und der 

Fortunaallee 
 

im Bezirk Marzahn-Hellersdorf 
Ortsteil Biesdorf 

 
Abzeichnung 

 

 
Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt  
dieser Abzeichnung mit dem Inhalt der  
Urschrift des Bebauungsplanes  
vom 13.Oktober 2010 und den Deckblättern 
vom 25.07.2000 und vom 26.06.2008 
übereinstimmt. 
 
Berlin, den 
 
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Abteilung Wirtschaft und Stadtentwicklung 
Wirtschaftsförderung Stadtentwicklung Natur Umwelt Tiefbau Ordnungsamt 
Stadtentwicklungsamt/Fachbereich Vermessung 
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